Praxisassistenz – Pilotprojekt 

Departement Medizin Kantonsspital Luzern – kantonale Ärztegesellschaft Luzern

Ziel

mehr Assistenzärzte für die Weiterbildung in der Hausarztmedizin (Innere Medizin, Allgemeinmedizin) zu gewinnen. 

Aktive Nachwuchsförderung: Weiterbildung in Hausarztmedizin vor Ort in der Praxis durch Fachärzte Innere Medizin oder Allgemeinmedizin mit KHM-Anerkennung als Lehrarzt.

Problemstellung

Fehlender Nachwuchs (nur 4% der Ass.ärzte haben das Ziel Hausarzt zu werden, Verhältnis Hausarzt zu Spezialist hat sich zu ungunsten der Hausarztmedizin entwickelt).

Fehlende geeignete Weiterbildungsstellen resp. ungenügende Förderung der Praxisassistenz (finanzielle Probleme, mangelnde Motivation der Aerzte und Institutionen).

Ueberalterung der Grundversorger, unsichere Perspektive, Angst vor Selbstständigkeit (Gründung eines KMU), lange und oft unberechenbare Arbeitszeiten, Notfalldienst schrecken junge Kollegen ab.

Wenig bekannter Praxisablauf im Gegensatz zum Spitalalltag. Geringes Interesse der Fakultäten und Instituten an der Hausarztmedizin, Spezialistenlastigkeit der Aus- und Weiterbildung.

Motivation der Subspezialisten das eigene Fach höher zu bewerten als die breite Grundversorgung und damit Abziehen von potentiellen Interessenten aus der HAM.

Das Problem des Fehlens von Hausärzten wurde zwar an höchster Stelle (neue Ziele der GDK definiert) erkannt, aber bisher wenig bisher für Verbesserungen unternommen.

Plan

Schaffung von Rotationsstellen am Departement Medizin (später auch am KSSW Standort Sursee und Wolhusen). 

Ziel: (3- )6 Monate Weiterbildung in der Hausarztpraxis  

Ablauf

Die Assistenzärzte mit Ziel Facharzttitel Innere Medizin oder Allgemeinmedizin werden auf die Möglichkeit von 6 Monaten in einer Praxis mitzuarbeiten, aufmerksam gemacht. 

Jeder potentielle Kandidat für die Praxisassistenz sucht sich aus den vom Departement auf einer Liste geführten aus und meldet sich für ein Informationsgespräch direkt bei ihm. Assistenten, die später eine Hausarztpraxis im Kanton Luzern eröffnen oder übernehmen, sollen prioritär berücksichtigt werden. Der Lehrpraktiker mit einer Anerkennung als ambulante Weiterbildungsstätte Innere Medizin oder Allgemeinmedizin behält sich vor, den Assistenten abzulehnen. Die Anstellung erfolgt ausschliesslich, wenn es die Einsatzpläne des Departements Medizin zulassen. Der Assistenzarzt wird zudem verpflichtet während zwei Jahren am Departement tätig zu sein.

Die Anstellungsverträge laufen über das Kantonsspital Luzern. Die Haftpflichtversicherung des Praxisarztes ist für die Tätigkeit des Assistenten in der Praxis entsprechend auszubauen (bei KHM Praxislehrern institutionalisiert verlangt). Die administrativen Abläufe regelt die Verwaltung des Kantonsspitals.

Finanzierung

Die Kostenbeteiligung sieht wie folgt aus:

Kanton Luzern GSD

33 %

KSL/KSSW


33 %

Lehrpraktiker


33 %

Bisher musste ein Kandidat ca. 20 % oder gar mehr Einbussen beim Lohn in Kauf nehmen (KHM Praxisassistenz). Neu sollten die gleichen Ansätze wie an Spitälern gelten. Die Zahl der Praxisassistenzen finanziert vom KHM sind zudem sehr beschränkt. 

Es besteht die Verpflichtung des Praxisassistenten entsprechend der Vereinbarung, d.h. in der Regel 2 Jahre an der Weiterbildungsstätte am Kantonsspital Luzern zu arbeiten. Bei vorzeitiger Kündigung muss der Assistent vom KSL-Drittel einen anteilsmässigen Betrag entsprechend der Lücke zurückerstatten.

Lehrpraktiker

Ist auf der Liste der anerkannten Weiterbildungsstätten für Innere Medizin und Allgemeinmedizin der FMH aufgeführt.

Er hat den Lehrpraktiker Kurs des KHM absolviert.

Er erfüllt die Fortbildungspflicht (gesetzliche Vorgabe). Nimmt jährlich an einem Lehrpraktiker Treffen teil. 

Ein regelmässiger Austausch zwischen Lehrarzt und Leiter der stationären Weiterbildungsstätte findet statt. 

Ergänzungen Kantonsärztlicher Dienst ( Frau Dr. Marty):

· Kantonale Assistenten-Bewilligung an den Arzt mit Praxisbewilligung für den/die entsprechende/n Assistenzarzt/-ärztin ( Lehrpraktiker / -in )

· Haftpflichtversicherung des Hausarztes muss auch auf den Assistenzarzt/-ärztin ausgeweitet werden.

· Im Spital: Die Assistenz im Spital ist mit einem Assistenz-Anstellungsvertrag mit Bezahlung ( inkl. Sozialversicherungen) zu regeln.

Richtlinien

Es gilt die Weiterbildungsordnung der FMH, das Weiterbildungsprogramm Innere Medizin oder Allgemeinmedizin der entsprechenden Fachgesellschaft und der Leitfaden Praxisassistenz des KHM einzuhalten.

Der Praxisassistent erhält ein FMH Zeugnis und Evaluationsprotokoll für die Zeit der Mitarbeit in der Praxis vom Praxisleiter ausgestellt.

Lehrpraktiker und Praxisassistent nehmen am Evaluationsprogramm des KHM teil.

Paritätische Kommission

Vorsitz für die Spitäler

Prof. Verena Briner

Für die kant. Ae GS

Dr. Aldo Kramis

Weitere Mitglieder

KSSW Medizin


Dr. Martin Peter

KSSW Sursee

Einzugsgebiet KSL

Dr. Christoph Merlo

KSSW Wolhusen


Dr. Willi Baldi

KSSW Sursee


Dr. Josef Wey

Vorgesehen sind 2x jährliche Kommissionssitzungen.

Support: Dr. Bernhard Rindlisbacher, KHM Programm Praxisassistenzen

Umsetzung

Frühling/ Sommer 07 

Motivation weiterer Kollegen sich anerkennen zu lassen und Lehrpraktikerausbildung zu absolvieren.

Referenzen:

KHM Leitlinien und persönliche Beratung durch B.Rindlisbacher

VD – uemg.ch- cursus romand

SG und TG – Kontakte sind geknüpft, detaillierte Info’s fehlen noch

Arztpraxen FMH anerkannt für Praxisassistenz

* Einführungskurs des KHM für Lehrpraktiker besucht

Allgemeinmedizin

Adligenswil Niklaus Egger *

Aesch LU Jakob W. Bieri *

Emmenbrücke Aldo Kramis *

Entlebuch Hans Portmann *

Guglielmo Willi Baldi *

Escholzmatt Josef Schöpfer-Odermatt

Peter Bannwart

Flühli LU Paul Affentranger *

Horw Arnold Eggerschwiler *

Luzern Guido Pfister

Walter Limacher

Hans-Ulrich Bühler

Markus Birrer *

Christian Studer *

Nottwil Matthias Rudolf Strupler

Pfaffnau Markus Wili *

Wauwil Gerhard Klein *

Innere Medizin

Luzern 

Urs Sonntag

Christoph Marco Merlo *

Philipp Buchmann

Bernhard Studer
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